
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1961/6/23 6Ob205/61
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.06.1961

Norm

WEG 1975 §17 Abs1

WinkelschreibereiV §1 ff

Rechtssatz

Ein Gebäudeverwalter, der entgeltlich Kaufverträge über zu errichtende Eigentumswohnungen verfaßt und bei

Verbücherung derselben als Parteienvertreter einschreitet, begeht Winkelschreiberei; die Erteilung einer

Verwaltervollmacht seitens der Wohnungskäufer vermag daran nichts zu ändern.
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